
 

 

 GB.346/INS/4 

 

 

Damit die Umwelt durch die Tätigkeiten der IAO möglichst wenig belastet wird, erscheinen vor oder nach den Tagungen veröffentlichte Verwaltungsrats-
dokumente nicht in Druckfassung. Lediglich während der Tagungen veröffentlichte Dokumente werden in begrenzter Auflage ausgedruckt und an die Mitglieder 
des Verwaltungsrats verteilt. Sämtliche Verwaltungsratsdokumente sind unter www.ilo.org/gb abrufbar. 

Verwaltungsrat 
346. Tagung, Genf, Oktober–November 2022 

 

Institutionelle Sektion INS 
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Vierter Punkt der Tagesordnung 

Folgemaßnahmen zur Entschließung über 

Qualifikationen und lebenslanges Lernen, 

angenommen von der Internationalen 

Arbeitskonferenz auf ihrer 109. Tagung (2021) 

Strategie der IAO für Qualifikationen und lebenslanges Lernen  

für 2022–30 

 
Diese Vorlage enthält Vorschläge für die Strategie der IAO für Qualifikationen und lebenslanges Lernen für 2022–
30 und einen Aktionsplan für die erste Umsetzungsphase im Zeitraum 2022–25, um die von der Internationalen 
Arbeitskonferenz im Dezember 2021 angenommenen Schlussfolgerungen umzusetzen. Der Verwaltungsrat wird 
gebeten, für die vorgeschlagene Strategie und den vorgeschlagenen Aktionsplan Leitvorgaben bereitzustellen 
(siehe den Beschlussentwurf in Absatz 34). 

Einschlägiges strategisches Ziel: Beschäftigung. 

Einschlägige Ergebnisvorgabe: Ergebnisvorgabe 5: Qualifikationen und lebenslanges Lernen zur Förderung 
von Arbeitsmarktzugang und -übergängen. 

Grundsatzpolitische Konsequenzen: Die Strategie und der Aktionsplan werden die Tätigkeiten des Amtes im 
Bereich von Qualifikationen und lebenslangem Lernen in den Zeiträumen 2022–30 bzw. 2022–25 anleiten. 

Rechtliche Konsequenzen: Keine. 

Zweck der Vorlage 

 

http://www.ilo.org/gb
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Finanzielle Konsequenzen: Siehe Absätze 32 und 33. 

Erforderliche Folgemaßnahmen: Umsetzung der Strategie und des Aktionsplans unter Berücksichtigung der 
Leitvorgaben des Verwaltungsrats. 

Verfasser: Hauptabteilung Beschäftigungspolitik (EMPLOYMENT). 

Verwandte Dokumente: ILC.109/Entschließung XVII; ILC.110/Entschließung III; ILC.110/Entschließung IV; 
Jahrhunderterklärung der IAO zur Zukunft der Arbeit; GB-341/PFA/1. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_832650.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848818.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_854729.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-berlin/documents/publication/wcms_748746.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_768859.pdf


 GB.346/INS/4 3 
 

 1. Hintergrund und Kontext 

1. Qualifikationsentwicklung und lebenslanges Lernen sind Investitionen in die Zukunft. Globale 
Triebkräfte, etwa technologischer Wandel, Veränderungen der Umwelt und des Klimas, verän-
derte Globalisierungsstrukturen und demographischer Wandel sowie Krisen wie die Covid-19-
Pandemie transformieren Gesellschaften, Wirtschaften und die Welt der Arbeit. Diese Verän-
derungen können für Arbeitnehmer und Unternehmen vorteilhaft sein, sie können aber auch 
destabilisierend sein und zu Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung, schwierigen Übergängen 
von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt, Qualifikationsungleichgewichten, einschließlich von 
Qualifikationslücken und -defiziten, Ungleichheit und Ineffizienz führen. Effektive und inklusive 
Systeme für Qualifikationen und lebenslanges Lernen fördern eine bessere Anpassung des 
Qualifikationsangebots an die gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen des Arbeits-
marktes und dienen somit als Schlüssel für menschliche Entwicklung, volle, produktive und frei 
gewählte Beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle, wie in den nachhaltigen 
Entwicklungszielen (SDG) dargelegt, insbesondere in den SDG 4, 5 und 8.  

2. Die Internationale Arbeitskonferenz hat auf ihrer 109. Tagung (2021) eine Entschließung und 
Schlussfolgerungen zu Qualifikationen und lebenslangem Lernen (nachfolgend die Schlussfol-
gerungen von 2021) angenommen. Sie spiegeln die Grundsätze der Jahrhunderterklärung der 
IAO für die Zukunft der Arbeit, 2019, und des Globalen Handlungsappells der IAO für eine am 
Menschen orientierte Erholung von der COVID-19-Krise, die inklusiv, nachhaltig und wider-
standsfähig ist, 2021 wider. Darüber hinaus verabschiedete die Konferenz auf ihrer 110. Tagung 
(2022) eine Entschließung und Schlussfolgerungen, in denen die Bedeutung einer hochwer-
tigen Lehrlingsausbildung betont wird, sowie die Schlussfolgerungen zur dritten wiederkeh-
renden Diskussion über Beschäftigung, in denen betont wird, wie wichtig es ist, das Recht auf 
eine hochwertige Bildung zu garantieren sowie Qualifizierung und lebenslanges Lernen für 
alle zu fördern, indem Qualifikationsdefizite und -ungleichgewichte durch die Stärkung der 
Systeme für lebenslanges Lernen beseitigt und die Beschäftigungsfähigkeit gesteigert wird. 

3. In den Schlussfolgerungen von 2021 wurde ein Aktionsrahmen skizziert, um die Organisation 
und das Amt im Bereich der Qualifikationen und des lebenslangen Lernens anzuleiten, und der 
Generaldirektor ersucht, die Strategie und den Aktionsplan der IAO für Qualifikationen und 
lebenslanges Lernen weiterzuentwickeln. In der Zeit seit der Annahme der Schlussfolgerungen 
von 2021 hat sich das Amt bereits mit der Umsetzung der verschiedenen Empfehlungen 
befasst und gleichzeitig eine längerfristige Strategie und einen Aktionsplan erstellt, die in die-
ser Vorlage des Verwaltungsrats dargelegt werden. 

4. Die nachfolgend vorgestellte Strategie erstreckt sich auf den Zeitraum 2022–30, während sich 
der Aktionsplan auf die erste Umsetzungsphase in den Jahren 2022–25 bezieht. Es wird 
beschrieben, wie die IAO in Zusammenarbeit mit Entwicklungspartnern, akademischen Krei-
sen und anderen wichtigen Akteuren ihre globale Führungsrolle im Bereich von Systemen für 
Qualifikationsentwicklung und des lebenslangen Lernens stärken wird. Die Vorschläge stim-
men vollständig mit dem Programm und Haushalt für 2022–23 und den Vorschlägen überein, 
die in der Vorschau auf die Programm- und Haushaltsvorschläge für 2024–25 (GB.346/PFA/1) 
präsentiert werden. 
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 2. Strategie  

5. Die Strategie verfolgt das übergeordnete Ziel, auf der Grundlage von sozialem Dialog die Ent-
wicklung widerstandsfähiger Systeme zu ermöglichen, die einen inklusiven Zugang zu Chan-
cen für hochwertige Qualifikationsentwicklung und lebenslanges Lernen für alle eröffnen, um 
die menschliche Entwicklung, eine volle, produktive und frei gewählte Beschäftigung und men-
schenwürdige Arbeit für alle zu fördern.  

6. Die Strategie zielt darauf ab, die Kapazität des Büros zu verbessern, insbesondere durch die 
Zuweisung von Ressourcen im Rahmen bestehender und künftiger Programme und Haushalte 
und die Mobilisierung von Sondermitteln, um die Mitgliedsgruppen dabei zu unterstützen, 
umfassende und koordinierte politische Rahmen für lebenslanges Lernen in komplementären 
Politikfeldern zu entwickeln. Unter Hinweis auf die Empfehlung (Nr. 195) betreffend die Ent-
wicklung der Humanressourcen, 2004, und in Anerkennung dessen, dass Bildung ein Recht für 
alle ist, soll sie die Mitglieder ermutigen, in Bezug auf die folgenden fünf komplementären und 
sich gegenseitig stärkenden Säulen tätig zu werden, um so die Schlussfolgerungen von 2021 
umzusetzen: 

• Säule 1: Bessere Politiken, Steuerung und Finanzierung für eine effektive Qualifikationsent-
wicklung und lebenslanges Lernen.  

• Säule 2: Verbesserte Informationen über den Qualifikationsbedarf.  

• Säule 3: Verwirklichung innovativer und flexibler Lernprogramme und -pfade.  

• Säule 4: Gewährleistung inklusiver Qualifikationsprogramme für die vielfältigen Anforde-
rungen der Arbeitsmärkte.  

• Säule 5: Förderung hochwertiger Lehrlingsausbildung und des betrieblichen Lernens für 
Beschäftigungsfähigkeit, Produktivität und nachhaltige Unternehmen. 

7. In den fünf Säulen werden kurz- bis mittelfristige Ergebnisse genannt, die den Schlüsselaspek-
ten eines wirksamen Systems für Qualifikationen und lebenslanges Lernen entsprechen, die 
sich gegenseitig verstärken und keine isolierten Silos sind, sondern ein zusammenhängendes 
Ganzes.  

8. Die nachfolgend dargestellte Theorie des Wandels veranschaulicht einen aus fünf Komponen-
ten bestehenden Prozess mit langfristigen Auswirkungen auf die Gesellschaft und Wirtschaft 
sowie die kurz- und mittelfristigen Ergebnisse der systemischen und institutionellen Verände-
rungen und Verbesserungen bei den Informationen über den Qualifikationsbedarf, der Umset-
zung, des Zugangs und der Inklusivität. Um diese Ergebnisse zu erreichen, wird die IAO For-
schungsarbeiten und Maßnahmen für technische Unterstützung, Kapazitätsentwicklung und 
Ressourcenmobilisierung durchführen. 
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 Abbildung Theorie des Wandels 
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Säule 1: Bessere Politiken, Steuerung und Finanzierung für eine effektive 

Qualifikationsentwicklung und lebenslanges Lernen 

9. Die wirksame Einbeziehung aller relevanten Akteure, einschließlich der Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverbände und der Regierungen, ist für die Entwicklung kohärenter politischer Maß-
nahmen notwendig, die Bildung, Ausbildung und lebenslanges Lernen als integralen Bestandteil 
umfassender wirtschaftlicher, fiskalischer, sozialer und arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
und Programme einbeziehen. Gut entwickelte Systeme fördern die Koordination der verschie-
denen Akteure in unterschiedlichen Politikbereichen zur Realisierung grundlegender Ziele wie 
Jugendbeschäftigung und erfolgreiche berufliche Übergänge. Eine bessere Steuerung gestützt 
auf sozialen Dialog, mit klaren Rollen und Verantwortlichkeiten, und innovative, transparente, 
gerechte und nachhaltige Finanzierungsmechanismen, ist von zentraler Bedeutung für die 
Operationalisierung von Systemen für Qualifikationsentwicklung und lebenslanges Lernen, die 
den Interessen und beruflichen Wünschen der Menschen und gegenwärtigen und zukünftigen 
Anforderungen der Arbeitsmärkte Rechnung tragen können.  

10. Diese Säule bezieht sich auf:  

a) Entwicklung und Unterstützung der Umsetzung und Evaluierung umfassender Politiken, 
Strategien und Systeme für lebenslanges Lernen, aufbauend auf einem gesamtstaat-
lichen Ansatz, durch sozialen Dialog, und gestützt auf starke, autonome und rechen-
schaftspflichtige Institutionen und die Koordination sämtlicher relevanter Akteure; 

b) Stärkung der Kohärenz der Politiken im Bereich von Qualifikationen und lebenslangem 
Lernen mit anderen öffentlichen Politiken und den Strategien zur Erholung von COVID-19 
und anderen Krisen zur Förderung voller, produktiver und frei gewählter Beschäftigung 
und menschenwürdiger Arbeit für alle, indem ein universeller Zugang zu Qualifikationen 
und lebenslangem Lernen und gerechten und inklusive Arbeitsmärkten gewährleistet 
wird, und die Förderung der Verbindungen zwischen Qualifikationen, Beschäftigungen 
und Produktivität; 

c) Stärkung der Kapazität der nationalen Institutionen und institutionellen Mechanismen zur 
Entwicklung, Umsetzung, Überwachung und Evaluierung von Politiken, Strategien und 
Programme für Qualifikationen und lebenslanges Lernen und die Koordination mit allen 
zuständigen Akteuren;  

d) Stärkung der Kapazität der Sozialpartner für die Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung 
von Qualifikationspolitiken, -strategien und -programmen;  

e) Entwicklung von innovativen, transparenten, gerechten und nachhaltigen Finanzierungs-
mechanismen, einschließlich von Anreizsystemen für Lernende und Unternehmen, mit 
einer effektiven und effizienten Mittelzuweisung und -verwaltung, in Zusammenarbeit mit 
den Sozialpartnern; und  

f) Einrichtung robuster Systeme für Qualitätssicherung, eine dynamische Bewertung und 
Zertifizierung von Qualifikationen und Kompetenzen, Anerkennung früherer Lernerfah-
rungen und Systeme zur Unterstützung der lebenslangen beruflichen Entwicklung, um 
Übergänge junger und erwachsener Menschen zu stärken, unter Beteiligung der Sozial-
partner.  
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Säule 2: Verbesserte Informationen über den Qualifikationsbedarf 

11. Die Ermittlung und Vorausplanung von Qualifikationen auf der Grundlage von sozialem Dialog 
und gestützt auf Arbeitsmarktinformationen sind unabdingbar für die Anpassung des Qua-
lifikationsangebots und die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und Produktivität. Infor-
mationen über den bestehenden und künftigen Qualifikationsbedarf stützen die Fähigkeit der 
Ausbildungsanbieter, Lehrpläne effektiv anzupassen, und fördern das Bewusstsein der Ler-
nenden für die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragten Qualifikationen. Informationen über den 
Qualifikationsbedarf sind notwendig, um die Gefahr von Qualifikationsungleichgewichten 
(Über- und Unterqualifikation, Qualifikationslücken, Qualifikationsdefizite und veraltende Qua-
lifikationen) zu verringern.  

12. Diese Säule bezieht sich auf:  

a) Entwicklung koordinierter Systeme zur Ermittlung von Ungleichgewichten zwischen Qua-
lifikationen, Arbeitsplätzen und Berufswünschen, mit der Beteiligung der einschlägigen 
Institutionen und Sozialpartner und unter Nutzung des gesamten Spektrums der zur Ver-
fügung stehenden Arbeitsmarktinformationen und der neusten Technologien und Werk-
zeuge;  

b) Ermittlung und Vorausplanung des Qualifikationsbedarfs für Wirtschaftstätigkeiten, die 
im Einklang mit der allgemeinen Investitions-, Handels-, Digital-, Klima- und Industriepoli-
tik die strukturelle Transformation und menschenwürdige Arbeit fördern. Dies umfasst 
Reaktionen auf sektorspezifische Qualifikationsanforderungen, etwa im Zusammenhang 
mit digitalen, kreativen und ökologisch nachhaltigen Wirtschaften und Sektoren und 
Berufen, die den globalen Triebkräften des Wandels ausgesetzt sind und auf die ein 
großer Teil der neuen Beschäftigungsmöglichkeiten entfallen wird, etwa in der Pflege-
wirtschaft; und  

c) Durchführung von Forschungsarbeiten über die Beschäftigungseffekte von Politiken und 
Programmen für Qualifikationen und lebenslanges Lernen, um deren Wirksamkeit, Effi-
zienz und Inklusivität zu überprüfen. 

Säule 3: Verwirklichung innovativer und flexibler Lernprogramme  

und -pfade 

13. Die Qualität, Relevanz, Flexibilität und Inklusivität von Ausbildungsprogrammen und die Orga-
nisation solcher Programme entlang durchlässiger Pfade tragen dazu bei, dass sie sich auf die 
Beschäftigung, die Erfüllung der Berufswünsche der Menschen und die Verbesserung der Pro-
duktivität und die Nachhaltigkeit der Unternehmen auswirken.  

14. Diese Säule bezieht sich auf:  

a) Unterstützung öffentlicher und privater Bildungsanbieter bei der Entwicklung, Durchfüh-
rung und Evaluierung ausgewogener, geschlechtergerechter, flexibler und innovativer Aus-
bildungs- und Zertifizierungsprogramme, einschließlich digitaler, mobiler und gemischter 
Lernformen, die auf den Interessen und Eignungen der Menschen und auf den Erforder-
nissen des Arbeitsmarktes beruhen;  

b) Förderung der Entwicklung von Kernkompetenzen, einschließlich sozialer und emotiona-
ler Kompetenzen, kognitiver Fertigkeiten, grundlegender digitaler Fähigkeiten und Kom-
petenzen, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaften von Bedeutung sind; 
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c) Entwicklung robuster Systeme für die Validierung von Fähigkeiten und Kompetenzen (ein-
schließlich von Micro-Credentials und der Anerkennung früherer Lernerfahrungen) und 
Berufsberatung unter Einbeziehung der Sozialpartner, um Pfade für lebenslanges Lernen 
zu schaffen, die Übertragbarkeit von Qualifikationen zu ermöglichen und die berufliche, 
soziale und geographische Mobilität zu erleichtern; 

d) Gewährleistung einer wirksamen Personalentwicklung und von Möglichkeiten für men-
schenwürdige Arbeit für Lehrer und Ausbilder, Prüfer und anderes relevantes Personal, 
um die Bereitstellung hochwertiger Ausbildungsmaßnahmen durch neue Ansätze zu 
gewährleisten;  

e) Bereitstellung umfassender Digitalisierungsstrategien zur Unterstützung von Systemen 
für Qualifikationen und lebenslanges Lernen durch innovative Technologien, erschwing-
liche Internetanschlüsse und Zugang zu Ausrüstungen, Geräten, Inhalten und Instrumen-
ten, auch durch öffentlich-private Partnerschaften, sowie anderer Maßnahmen zur Ver-
ringerung des digitalen Gefälles und der digitalen Kluft zwischen den Geschlechtern; und  

f) Förderung günstiger Rahmenbedingungen und der Offenheit zum Lernen sowie Ermitt-
lung und Bekämpfung von Hindernissen im Zusammenhang mit Diskriminierung, Zeitauf-
wand und Motivation durch Sensibilisierungskampagnen oder Beratungsdienste. 

Säule 4: Gewährleistung inklusiver Qualifikationsprogramme für  

die vielfältigen Anforderungen der Arbeitsmärkte 

15. Die Gewährleistung eines inklusiven Zugangs zu Qualifikationsentwicklung und lebenslangem 
Lernen ist der Schlüssel zur Förderung unterschiedlicher Wirtschaften und Gesellschaften, da 
dadurch die Segregation der Geschlechter und diskriminierende Praktiken im Arbeitsmarkt 
bekämpft werden und die Weitergabe von Ungleichheit zwischen den Generationen verringert 
und der Übergang von Arbeitnehmern und Unternehmen in die Formalität erleichtert wird. 
Daher sind im Hinblick auf eine gleichberechtigte Teilnahme am lebenslangen Lernen inte-
grierte und umfassende Maßnahmen erforderlich, mit besonderem Augenmerk auf Frauen, 
junge Menschen, Migranten und Flüchtlinge und andere Menschen und Gruppen in Situatio-
nen der Schutzbedürftigkeit und Benachteiligung. Die Hilfsmaßnahmen sollten auch auf 
Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen gerichtet sein.  

16. Diese Säule bezieht sich auf:  

a) Förderung innovativer Lösungen für eine inklusive Ausbildung, bei der die Bedürfnisse 
aller Lernenden in Bezug auf das Ausbildungsumfeld, die Einstellungsmethoden, die 
Bewertungsmethodiken und ihre Arbeitsmarktübergänge berücksichtigt werden;  

b) Schaffung eines geschlechtergerechten Ausbildungsumfelds, in dem eine gleichberech-
tigte Teilnahme von Frauen und Männern unterstützt und Fächer wie Naturwissenschaf-
ten, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik unter Frauen gefördert und gleich-
stellungsorientierte Aktionspläne entworfen werden; und 

c) Förderung integrierter Ansätze für die Bedürfnisse schutzbedürftiger Lerner und ver-
schiedener Wirtschaftseinheiten, darunter selbständig Erwerbstätige und Kleinst-, kleine 
und mittlere Unternehmen, durch Sensibilisierung, Einbindung, Ausbildung in der lokalen 
Gemeinschaft, Berufsberatung, Anerkennung und Validierung von Qualifikationen (auch 
für Migranten, Flüchtlinge und Pflegekräfte), vorberufliche Ausbildung, Unterstützung 
nach der Ausbildung, finanzielle und nichtfinanzielle Unterstützung, Abstimmung mit 
Sozialschutz- und ergänzenden Diensten, insbesondere Arbeitsvermittlungsdiensten.  
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Säule 5: Förderung hochwertiger Lehrlingsausbildung und des 

betrieblichen Lernens für Beschäftigungsfähigkeit, Produktivität  

und nachhaltige Unternehmen  

17. Die Förderung und Entwicklung von Systemen für hochwertige Lehrlingsausbildung und das 
betriebliche Lernen verbessern die Beschäftigungsfähigkeit der Lernenden sowie die Produk-
tivität und Nachhaltigkeit der Unternehmen. Die hochwertige Lehrlingsausbildung erhöht die 
Marktrelevanz von Programmen für die Qualifikationsentwicklung, da dadurch nachhaltige 
Partnerschaften zwischen öffentlichen und privaten Sektoren entstehen. Die Lehrlingsaus-
bildung sollte durch sozialen Dialog gefördert und reguliert werden, um ihre Qualität zu 
gewährleisten und ihre Attraktivität für Auszubildende und Unternehmen zu stärken. 

18. Diese Säule bezieht sich auf:  

a) Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von Systemen für eine hochwertige Lehrlings-
ausbildung und betriebliches Lernen für Erwachsene und junge Menschen unter Einbe-
ziehung der Sozialpartner als Gestalter und Anbieter; 

b) Stärkung von Partnerschaften zwischen Regierungen, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und 
Ausbildungsanbietern, um Programme für hochwertige Lehrlingsausbildung und betrieb-
liches Lernen zu konzipieren und durchzuführen, die sozialen Schutz und menschenwür-
dige Arbeitsbedingungen, einschließlich von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, 
bereitstellen;  

c) Verbesserung der Kapazität und Unterstützungsdienste der Ausbildungsanbieter und der 
Unternehmen zur Entwicklung und Durchführung einer hochwertigen Lehrlingsausbil-
dung;  

d) Erweiterung des Zugangs zu hochwertigem betrieblichem Lernen für Beschäftigte in der 
informellen Wirtschaft durch eine Verbesserung von Systemen für informellen Lehrlings-
ausbildung und Unterstützung dieser Arbeitnehmer beim Übergang in die formelle Wirt-
schaft; und  

e) Verbesserung der Planung, Entwicklung und Nutzung von Qualifikationen an Arbeitsstät-
ten, einschließlich einer angemessenen Anerkennung und Wertschätzung von Qualifika-
tionen, durch bessere Praktiken des Personalmanagements. 

 3. Aktionsplan 

19. Als Beitrag zum langfristigen Ziel der Förderung der menschlichen Entwicklung, voller, produk-
tiver und frei gewählter Beschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle, Verbesserungen 
der Produktivität und nachhaltiger Entwicklung wird das Amt einen Aktionsplan durchführen, 
um im Rahmen der fünf Säulen kurz- und mittelfristige Ergebnisse zu erzielen. Der Aktionsplan 
beschreibt, welche Mittel eingesetzt werden, um für die Mitgliedsgruppen ein förderliches 
Umfeld für die Bemühungen um inklusivere und effektivere Systeme für Qualifikationen und 
lebenslanges Lernen zu schaffen.  

20. Der Aktionsplan orientiert sich an den Schlussfolgerungen von 2021, ist auf die einschlägigen 
internationalen Arbeitsnormen und die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung abgestimmt 
und stimmt mit dem Programm und Haushalt der IAO überein.  



 GB.346/INS/4 10 
 

21. Der Aktionsplan umfasst fünf miteinander verknüpfte und sich gegenseitig verstärkende ope-
rative Komponenten: 

• Komponente 1: Grundsatzpolitische Beratung, Kapazitätsentwicklung und technische Unter-
stützung  

• Komponente 2: Forschung, Wissensmanagement und -verbreitung 

• Komponente 3: Ressourcenmobilisierung  

• Komponente 4: Normenbezogene Maßnahmen 

• Komponente 5: Führungsrolle der IAO und Partnerschaften zu Qualifikationen und lebens-
langem Lernen  

Komponente 1: Grundsatzpolitische Beratung, Kapazitätsentwicklung  

und technische Unterstützung 

22. Um die Regierungen und die Sozialpartner im Einklang mit den oben genannten Säulen bei 
der Entwicklung und Umsetzung von Systemen für Qualifikationsentwicklung und lebenslan-
ges Lernen zu unterstützen, wird das Amt:  

a) faktengestützte Beratung zu nationalen, subnationalen und sektoralen Politiken, Strategien 
und Programmen und deren Integration in Beschäftigungs- und andere öffentliche Politi-
ken und Strategien und zur Bedeutung der dreigliedrigen Zusammenarbeit beim Aufbau 
von Systemen für Qualifikationsentwicklung und lebenslanges Lernen bereitstellen; 

b) Instrumente und Methoden entwickeln, die sich an den Bedürfnissen der Mitgliedsgrup-
pen und Arbeitsmärkte im Bereich der Qualifikationen und des lebenslangen Lernens 
orientieren, und ihre Verwendung auf nationaler und sektoraler Ebene unterstützen und 
dabei umfassend neue Technologien einsetzen, um den Umfang und die Reichweite von 
Diensten zu verbessern; 

c) die Kapazitätsentwicklung von Regierungen, Institutionen und Ausbildungsanbietern 
unterstützen, insbesondere durch das Internationale Ausbildungszentrum der IAO (ITC-
ILO), das Interamerikanische Zentrum für Wissensentwicklung in der Berufsbildung 
(ILO/CINTERFOR) und andere relevante Partner; 

d) die Kapazitätsentwicklung der Sozialpartner durch Aktionsprogramme zu aktuellen Quali-
fikationsfragen, der dreigliedrigen Steuerung und ihrer Rolle als Qualifikationsanbieter 
unterstützen;  

e) die Entwicklung und Erprobung innovativer Maßnahmen zur Durchführung systemischer 
Veränderungen erleichtern, insbesondere durch das IAO-Innovationszentrum für Qualifi-
zierung, Challenge Calls, Innovationslabore und das Netzwerk für Innovationen; 

f) Qualifikationsinstitutionen auf regionaler Ebene, insbesondere in Afrika und Asien, unter-
stützen, damit sie zu Exzellenzzentren werden, in ähnlicher Weise wie die bestehenden 
regionalen Qualifikationszentren in Europa und Lateinamerika und der Karibik wie ILO/ 
CINTERFOR, und sie dabei unterstützen, zu regionalen Zentren für Dienstleistungen für 
lebenslanges Lernen zu werden; und  

g) Programme und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit durchführen, um die Mit-
glieder dabei zu unterstützen, Systeme für Qualifikationen und lebenslanges Lernen zu 
entwickeln und zu stärken, die mit den Landesprogrammen für menschenwürdige Arbeit 
verbunden sind, in Zusammenarbeit mit den UN-Landesteams. 
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Komponente 2: Forschung, Wissensmanagement und -verbreitung  

23. Um neue Erkenntnisse zu entwickeln und den gegenseitigen Austausch von Wissen zwischen 
den Mitgliedsgruppen zu fördern, wird das Amt:  

a) hochwertige Forschungsarbeiten zu aktuellen Qualifikationsherausforderungen und  
-chancen durchführen;  

b) zukunftsweisende Wissensprodukte entwickeln, die mit den sich wandelnden Wünschen 
der Menschen und den aktuellen und künftigen Anforderungen des Arbeitsmarktes Schritt 
halten, in enger Zusammenarbeit mit Entwicklungspartnern, akademischen Kreisen und 
anderen wichtigen Akteuren; 

c) in enger Zusammenarbeit mit Entwicklungspartnern in den Zielländern die Anwendung 
von Wissen priorisieren;  

d) den Wissensaustausch und die Verbreitung bewährter Praktiken und gewonnener 
Erkenntnisse unterstützen, unter anderem durch Süd-Süd- und Dreieckskooperation, Wis-
sensgemeinschaften und das IAO-Innovationszentrum für Qualifikationen und ihr Netz-
werk für Innovationen im Bereich der Qualifikationen; und 

e) innovative Methoden zur Messung der Beschäftigungsergebnisse von Ausbildungspro-
grammen wie den IAO-Service Tracker und andere Erhebungsinstrumente einsetzen. 

Komponente 3: Ressourcenmobilisierung  

24. Um für die Mitgliedsgruppen sowie für die Unterstützungsfunktionen des Amtes Ressourcen 
zu mobilisieren, wird das Amt:  

a) regelmäßig auf nationaler und globaler Ebene strukturierte Finanzierungsdialoge organi-
sieren und Partnerschaften stärken, insbesondere auf der Länderebene; 

b) sich bei den Internationalen Finanzinstitutionen für mehr Investitionen für Systeme für 
Qualifikationen und lebenslanges Lernen einsetzen und die Umsetzung nationaler Poli-
tiken und Strategien unterstützen;  

c) mit den Mitgliedern zusammenarbeiten, um die Transparenz ihrer Tätigkeiten zu verbes-
sern und ihre Finanzierungsmöglichkeiten zu diversifizieren; und 

d) gemeinsame Finanzierungsmöglichkeiten prüfen, um auf der Grundlage der Prioritäten 
von Programm und Haushalt konsolidierte Ressourcen einzusetzen, ergänzend zum 
ordentlichen Haushalt der IAO und durch Zuweisungen auf der Grundlage des Bedarfs 
auf Länderebene. 

Komponente 4: Normenbezogene Maßnahmen 

25. Um die Ratifizierung und Anwendung internationaler Arbeitsnormen zu fördern, die für die 
Qualifikationsentwicklung und das lebenslange Lernen von Bedeutung sind, wird das Amt:  

a) eine Kampagne für die Ratifizierung des Übereinkommens (Nr. 142) über die Erschlie-
ßung des Arbeitskräftepotenzials, 1975, durchführen;  

b) mögliche Hindernisse für die Ratifizierung und Durchführung des Übereinkommens 
(Nr. 140) über den bezahlten Bildungsurlaub, 1974, ermitteln und technische Hilfe zu 
deren Überwindung bereitstellen; und 

c) die Durchführung anderer bestehender Normen überwachen. 
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Komponente 5: Führungsrolle der IAO und Partnerschaften  

zu Qualifikationen und lebenslangem Lernen 

26. Die dreigliedrige Struktur der IAO und ihre Fähigkeit, die Nachfrage- und Angebotsseite der 
Arbeitsmärkte auf der Grundlage ihrer technischen Kapazität und Netzwerke ganzheitlich 
anzugehen, machen die IAO zu einem wahrhaft einzigartigen Akteur im Bereich der Qualifika-
tionen und des lebenslangen Lernens. Die IAO wurde vom Sekretariat der Vereinten Nationen 
aufgefordert, im Bereich der Qualifikationen und des lebenslangen Lernens eine Schlüsselrolle 
zu spielen, auch bei der Organisation des Gipfeltreffens zur Bildungstransformation im Jahr 
2022, gestützt auf ihr einzigartiges Mandat und die Rolle ihrer dreigliedrigen Mitgliedsgruppen 
im Bereich der Qualifikationsentwicklung und des lebenslangen Lernens.  

27. Zur Bekräftigung des Mandats der IAO für soziale Gerechtigkeit und zur Stärkung ihrer Füh-
rungsrolle im Bereich der Qualifikationen und des lebenslangen Lernens wird das Amt unter 
Gewährleistung von Partnerschaften mit einem breiten Spektrum von Organisationen:  

a) dreigliedrige Konzepte für Qualifikationsentwicklung und lebenslanges Lernen fördern, 
einschließlich einer dreigliedrigen Steuerung, um die politische Kohärenz auf globaler, 
regionaler und nationaler Ebene zu unterstützen;  

b) bei der Entwicklung gemeinsamer Programme und Kampagnen auf globaler, regionaler 
und nationaler Ebene strategische Partnerschaften eingehen, in Zusammenarbeit mit 
multilateralen Foren wie der G20, der G7 und den BRICS (Brasilien, Russische Föderation, 
Indien, China und Südafrika), internationalen Organisationen wie der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) und dem Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen (UNICEF), und anderen Bildungs- und Qualifikationsinitiativen wie der 
Globalen Bildungspartnerschaft (GPE), auch im Kontext der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung, der SDG und des Textes „Unsere gemeinsame Agenda“ des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen, verschiedener Gipfeltreffen und deren Folgemaßnahmen im Hin-
blick auf 2030 und dem Globalen Programm der IAO für Qualifikationen und lebenslanges 
Lernen; und 

c) Partnerschaften und die Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
und darüber hinaus stärken, und zwar durch bilaterale Abkommen und im Rahmen der 
Interinstitutionellen Gruppe für Berufsbildung (IAG-TVET) und anderen Vereinbarungen.  

 4. Koordination, Überwachung und Evaluierung  

der Umsetzung  

28. Die Strategie erstreckt sich auf den Zeitraum 2022–30 und stützt sich auf einen ersten Aktions-
plan, der die kurz- bis mittelfristigen Etappenziele für den Zeitraum 2022–25 beschreibt, abge-
stimmt auf den Programm- und Haushaltszyklus. Eine Reihe von Indikatoren werden einge-
führt, um Fortschritte zu verfolgen. 

29. Die Umsetzung wird von der Unterabteilung Qualifikationen und Beschäftigungsfähigkeit 
angeleitet und bezieht auch andere Einheiten sowie Unter- und Hauptabteilungen mit ein, in 
enger Abstimmung mit Außenämtern und Partnerschaften mit den UN-Landesteams, anderen 
internationalen Organisationen, internationalen Finanzinstitutionen und sonstigen Entwick-
lungspartnern. 
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30. Im Jahr 2026 wird eine Halbzeitüberprüfung stattfinden, die den Input für die zweite Phase bis 
Ende 2030 liefern wird. Im Jahr 2031 wird eine Evaluierung der Ergebnisse und Auswirkungen 
der Strategie durchgeführt. Ein Überwachungs- und Evaluierungsplan wird konzipiert werden, 
mit einer strategischen Bündelung von Evaluierungen. 

 5. Risiken und Annahmen  

31. Die Strategie und der Aktionsplan können Anpassungen erfordern, insbesondere in Anbetracht:  

a) sich weiterentwickelnder nationaler, regionaler und globaler Prioritäten;  

b) der UN-Reform und anderer globaler Entwicklungen, etwa Verzögerungen bei der Ver-
wirklichung international vereinbarten Entwicklungsziele;  

c) der Verfügbarkeit von Mitteln für die Tätigkeit des Amtes zur Umsetzung der Strategie 
und des Aktionsplans. 

 6. Durchführbarkeit der Umsetzung der Ergebnisse im 

Rahmen des Aktionsplans  

32. Der Anhang enthält ein Verzeichnis mit hochwertigen Leistungen zur operativen Umsetzung 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2022–25 zu geschätzten Gesamtkosten von 225 Millionen 
US-Dollar. Zusätzlich zu den fünf Komponenten (215,4 Millionen US-Dollar) werden das 
Management des Globalen Programms für Qualifikationen und lebenslanges Lernen (1,1 Mil-
lionen US-Dollar) und Überwachung und Evaluierung (8,5 Millionen US-Dollar) berücksichtigt. 
Die Kostenkalkulation stützt sich auf die besten Schätzungen des Amtes in Anbetracht aktueller 
Erfahrungen mit der Realisierung entsprechender Leistungen von Programm und Haushalt für 
2022–23. Die Kostenkalkulation sollte als Richtwert angesehen werden. 

33. Während einige Leistungen mit vorhandenen Mitteln im Rahmen des für die Zweijahresperi-
ode gebilligten Haushaltsumfangs oder im Rahmen bestehender Projekte der Entwicklungs-
zusammenarbeit durchgeführt werden können, würden andere die Mobilisierung zusätzlicher 
Mittel erfordern. Sollten keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen, wird das Amt prio-
ritär durchzuführende Leistungen identifizieren, die mit den vorhandenen Ressourcen inner-
halb des zeitlichen Rahmens erbracht werden können.  

 Beschlussfassung 

34. Der Verwaltungsrat billigte die vorgeschlagene Strategie für Qualifikationen und lebens-
langes Lernen für den Zeitraum 2022–30 und den Aktionsplan für den Zeitraum 2022–25 
und ersuchte den Generaldirektor, bei der Umsetzung der Strategie die darin enthalte-
nen Leitvorgaben zu berücksichtigen. 
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 Anhang: Aktionsplan zur Unterstützung der Umsetzung der Strategie 

Zu erbringende hochwertige Leistungen  Entsprechende 
Absätze in den 
Schlussfolgerungen 
von 2021 

Entspre-
chender 
Verweis auf 
strategische 
Säulen  

Leistungen 
gemäß 
Programm 
und Haushalt 
(2022–23) 

SDG- Ziele  Zeit-
licher 
Rahmen  

Komponente 1: Grundsatzpolitische Beratung, Kapazitätsentwicklung und technische Unterstützung: 183 Millionen US-Dollar  

Grundsatzpolitische Beratung und Leitvorgaben zur Entwicklung/Anpassung 
von Politiken, Strategien und Programmen für Qualifikationen und lebens-
langes Lernen, die einen integralen Bestandteil umfassender Bildungs-, Wirt-
schafts-, Umwelt-, Steuer-, Sozial- und Arbeitsmarkpolitiken und -programme 
darstellen 

IAK, Punkt 14 d), e), g) 

IAK, Punkt 12 a), b), d) 

1 5.1, 5.2, 5.3, 
3.2, 6.4, 8.1, 8.3 

4.4, 4.7 2022–25 

Grundsatzpolitische Beratung und Leitvorgaben zur Einrichtung und Stär-
kung dreigliedriger Steuerungsmechanismen für Qualifikationen auf regio-
naler, nationaler und sektoraler Ebene und eine innovative, transparente, 
gerechte und nachhaltige Finanzierung für lebenslanges Lernen 

IAK, Punkt 14 j) 

IAK, Punkt 12 i) 

1 5.1, 5.2, 1.1, 1.2 4.4, 4.7, 8.3, 
8.5 

2022–25 

Grundsatzpolitische Beratung und Leitvorgaben zur Einrichtung und Stär-
kung der Systeme für die Ermittlung und Vorausplanung von Qualifikatio-
nen, und Arbeitsmarktinformationen, um den Herausforderungen und 
Chancen Rechnung zu tragen, die sich durch den digitalen Wandel, den 
grünen Wandel und die Entwicklung strategischer Sektoren ergeben  

IAK, Punkt 14 d), e), g) 

IAK, Punkt 12 v) 

2 5.1, 3.3, 4.2, 6.1 4.4 2022–25 

Bereitstellung technischer Leitvorgaben zur Ausbildung und Stellung der 
Lehrer, Ausbilder, Leiter von Ausbildungszentren, anderer Qualifizierungs-
kräfte, und der Entwicklung von Systemen für Qualitätssicherung  

IAK, Punkt 14 d), e), g) 

IAK, Punkt 12 l) 

3 5.3 4.c, 4.3 2022–25 

Technische Leitvorgaben für die Regierungen und die Sozialpartner zur Ein-
richtung und Förderung hochwertiger Systeme für die Lehrlingsausbildung  

IAK, Punkt 14 c) 

IAK, Punkt 12 c), g) 

5 5.3 4.4, 4.7 2022–25 

Bereitstellung technischer Leitvorgaben zur Unterstützung aller Unterneh-
men, insbesondere der Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen, bei der 
Erleichterung der Ausbildung am Arbeitsplatz und der Entwicklung von Fach- 

IAK, Punkt 13 h) 5 5.3 4.4, 4.7 2022–25 
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Zu erbringende hochwertige Leistungen  Entsprechende 

Absätze in den 
Schlussfolgerungen 
von 2021 

Entspre-
chender 
Verweis auf 
strategische 
Säulen  

Leistungen 
gemäß 
Programm 
und Haushalt 
(2022–23) 

SDG- Ziele  Zeit-
licher 
Rahmen  

und Kernkompetenzen durch betriebliches Lernen, einschließlich hochwer-
tiger Lehrlingsausbildung  

Bereitstellung technischer Leitvorgaben für inklusive, geschlechtergerechte, 
flexible Lernpfade, insbesondere durch universell konzipierte, gezielte 
Ansätze für schutzbedürftige Lernende, innovative Lernoptionen und verbes-
serte Lehrpläne 

IAK, Punkt 14 d), e), g) 

IAK, Punkt 12 h), i), k) 

4 5.3, 6.1, 6.2, 8.3 4.3, 4.4, 4.7, 
5.1, 5.5 

2022–25 

Bereitstellung technischer Leitvorgaben zur Nutzung von Qualifikationen 
innerhalb von Unternehmen, mit Fokussierung auf Kleinst-, kleinen und 
mittleren Unternehmen und Wertschöpfungsketten  

IAK, Punkt 14 d), e), g) 

IAK, Punkt 12 o) 

1, 3, 5 5.3, 4.2, 4.4 8.3, 9.3 2022–25 

Bereitstellung technischer Leitvorgaben zur Ausbildung in der lokalen 
Gemeinschaft in ländlichen Gebieten und nachhaltiger landwirtschaftlicher 
Entwicklung  

IAK, Punkt 14 d), e), g) 

IAK, Punkt 12 n) 

4 5.1, 5.3, 3.2 4.3, 4.4, 4.5, 
4.7 

2022–25 

Bereitstellung technischer Leitvorgaben im Hinblick auf die digitale Trans-
formation von Systemen für Qualifikationen und lebenslanges Lernen, ins-
besondere bei Online- und gemischten Ausbildungsangeboten, Zertifizie-
rungsmechanismen und Unterstützungsdiensten  

IAK, Punkt 14 d), e), g) 

IAK, Punkt 12 s) 

3 5.4, 4.2 4.3, 4.4, 4.7 2022–-25 

Bereitstellung technischer Leitvorgaben für die Entwicklung von Kernkom-
petenzen zur Stärkung der Anpassungsfähigkeit an sich wandelnde Bedürf-
nisse im Privatleben, im Beruf und in der Gesellschaft für eine nachhaltige 
Zukunft  

IAK, Punkt 14 d), e), g) 

IAK, Punkt 12 h) 

3, 4 5.1, 5.3, 4.2 4.5, 4.6, 4.7 2022–25 

Bereitstellung technischer Leitvorgaben für die Entwicklung und Ausweitung 
von Unterstützungssystemen für die lebenslange Laufbahnentwicklung, ein-
schließlich Berufsberatung und berufliche Bildung 

IAK, Punkt 12 n), r) 

IAK, Punkt 13 g) 

IAK, Punkt 14 i) 

1, 4 5.1, 5.2, 5.3, 
3.5, 6.1, 6.2, 8.3 

4.3, 4.4, 4.5, 
8.3, 8.5, 8.6 

2022–25 

Bereitstellung technischer Leitvorgaben für die Validierung von Qualifika-
tionen und Kompetenzen, einschließlich Micro-Credentials und die Anerken-
nung früherer Lernerfahrungen  

IAK, Punkt 14 d), e), g) 

IAK, Punkt 12 k) 

3 5.3, 6.1, 6.2, 7.5 4.3, 4.4 2022–25 
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Zu erbringende hochwertige Leistungen  Entsprechende 

Absätze in den 
Schlussfolgerungen 
von 2021 

Entspre-
chender 
Verweis auf 
strategische 
Säulen  

Leistungen 
gemäß 
Programm 
und Haushalt 
(2022–23) 

SDG- Ziele  Zeit-
licher 
Rahmen  

Bereitstellung technischer Leitvorgaben zur umweltverträglichen Gestaltung 
der Entwicklung von fachlicher und beruflicher Aus- und Fortbildung und 
Qualifikationen auch durch die Stärkung der Lenkungsstrukturen, und die 
Entwicklung und Aufwertung von Kompetenznormen, Lehrplänen und 
Bewertungspaketen  

IAK, Punkt 14 d), e), g) 

IAK, Punkt 12 h) 

3 5.1, 5.3, 4.1 SDG 7 2022–25 

Bereitstellung technischer Leitvorgaben zur Förderung eines gleichberech-
tigten Zugangs zu Qualifikationen und lebenslangem Lernen und der Betei-
ligung daran, einschließlich der Förderung sozialer Kohäsion und friedlicher 
Koexistenz in fragilen Situationen 

IAK, Punkt 14 d), e), g) 

IAK, Punkt 12 f) 

 

4, 3 5.1, 5.3, 3.2, 
6.1, 6.2 

4.3, 4.4, 4.5, 
4.7, 10.3 

2022–25 

Unterstützung der Mitgliedsgruppen bei der Integration von Qualifikationen 
und lebenslangem Lernen in Landesprogrammen für menschenwürdige 
Arbeit 

IAK, Punkt 14 g) 

IAK, Punkt 12 j) p), 
q), u) 

Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 SDG 4, 
SDG 8 

2022–25 

Entwicklung der Kapazität von Regierungen zur Unterstützung ihrer Rolle bei 
der Förderung und Verwirklichung von Chancen für Qualifikationen und 
lebenslanges Lernen, insbesondere durch das ITC-ILO und mit Unterstüt-
zung von ILO/CINTERFOR und regionalen und nationalen Qualifizierungs-
institutionen  

ILC, Punkt 14 f) Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Keine 
genaue 
Angabe 
(SDG 4) 

2022–25 

Entwicklung der Kapazität von Regierungen zu Themen im Zusammenhang 
mit den Säulen dieser Strategie 

IAK, Punkt 14 f) und i) Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 4.3, 4.4, 4.6, 
4.7, 5.1, 5.5, 
5.c, 8.3, 8.5 

2022–25 

Kapazitätsentwicklung für Arbeitgeberverbände durch ein von Arbeitgebern 
gelenktes Unternehmensnetzwerk, um die Teilnahme von Unternehmen an 
der Qualifikationsentwicklung zu stärken und Qualifikationsungleichge-
wichte zu verringern 

IAK, Punkt 14 f), i) Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 4.3, 4.4, 4.6, 
4.7, 5.1, 5.5, 
5.c, 8.3, 8.5 

2022–25 

Kapazitätsentwicklung für Arbeitnehmerverbände durch ein Aktionspro-
gramm zu aktuellen Qualifikationsfragen, der Steuerung der Kompetenzen 
und ihrer Rolle als Qualifikationsanbieter  

IAK, Punkt 14 f), i) Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 4.3, 4.4, 4.6, 
4.7, 5.1, 5.5, 
5.c, 8.3, 8.5 

2022–25 
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Zu erbringende hochwertige Leistungen  Entsprechende 

Absätze in den 
Schlussfolgerungen 
von 2021 

Entspre-
chender 
Verweis auf 
strategische 
Säulen  

Leistungen 
gemäß 
Programm 
und Haushalt 
(2022–23) 

SDG- Ziele  Zeit-
licher 
Rahmen  

Komponente 2: Forschung, Wissensmanagement und -verbreitung: 29 Millionen US-Dollar  

Durchführung hochwertiger Analysen und Forschungsarbeiten und Anwen-
dung zukunftsweisender Wissensprodukte bei aktuellen Qualifikations-
herausforderungen und -chancen im Zusammenhang mit den Säulen der 
Strategie 

IAK, Punkt 14 b), i) Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 4.3, 4.4, 4.6, 
4.7, 5.1, 5.5, 
5.c, 8.3, 8.5 

2022–25 

Zukunftsorientierte Vorausplanung des Qualifikationsbedarfs und Durchfüh-
rung und Verbreitung von Wirkungsbewertungen und Forschungsarbeiten 
zur Unterstützung faktengestützter Beratung und Anleitung im Kontext des 
grünen und digitalen Wandels und anderer globaler Triebkräfte  

IAK, Punkt 14 b), i) Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Keine 
genaue 
Angabe 
(SDG 4) 

2022–25 

Durchführung von Forschungsarbeiten zur Entwicklung von Instrumenten 
zur Einschätzung des Finanzierungsbedarfs für Qualifikationen und lebens-
langes Lernen auf nationaler und globaler Ebene  

IAK, Punkt 14 i) 1 5.2 4.3 2022–25 

Messung von Beschäftigungsergebnissen bei der Erprobung innovativer 
Ansätze, durch Tracer-Studien (z.B. ILO Service Tracker) dokumentiert und 
verbreitet  

IAK, Punkt 14 b), i) Alle 5.2 Keine 
genaue 
Angabe 
(SDG 4) 

2022–25 

Bereitstellung von Richtlinien, damit Mitgliedsgruppen eine Selbstbewertung 
von Qualifikations- und Beschäftigungssystemen vornehmen können, unter 
Verwendung des Ansatzes für die Entwicklung von Marktsystemen und der 
Instrumente der Jobs Facility in Zusammenarbeit mit dem ITC-ILO  

IAK, Punkt 14 b), i) Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Keine 
genaue 
Angabe 
(SDG 4) 

2022–25 

Förderung von Peer-to-Peer-Wissensaustausch und Innovationen, insbeson-
dere durch Süd-Süd- und Dreieckskooperation, das IAO-Innovationszentrum 
für Qualifizierung, Skills Fairs, die Plattform der IAO für Wissensaustausch 
über Kompetenzen und lebenslanges Lernen, und Wissensgemeinschaften, 
unterstützt durch regionale Wissenszentren 

IAK, Punkt 14 b) Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Keine 
genaue 
Angabe 
(SDG 4) 

2022–25 

Erzeugung und Verbreitung von Wissen, um für Auszubildende und Beschäf-
tigte in der informellen Wirtschaft, selbstständig Erwerbstätige und Arbeit-

IAK, Punkt 14 b) 4, 5 5.2, 5.3 4.4, 4.7, 8.3, 
8.5, 8.6 

2022–25 
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Entspre-
chender 
Verweis auf 
strategische 
Säulen  

Leistungen 
gemäß 
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und Haushalt 
(2022–23) 

SDG- Ziele  Zeit-
licher 
Rahmen  

nehmer in unsicheren Arbeitsformen einen wirksamen Zugang zu Qualifika-
tionsentwicklung und lebenslangem Lernen aufzuzeigen  

Unterstützung von Plattformen für die Zusammenarbeit zwischen Ländern 
bei Qualifikationspartnerschaften im Bereich der Migration, um die Aner-
kennung von Qualifikationen und einen verbesserten Zugang von Arbeits-
migranten und Vertriebenen zu Qualifikationsentwicklung und lebenslan-
gem Lernen zu erleichtern 

IAK, Punkt 14 b) 3, 4, 5 5.2, 5.3 4.3 2022–25 

Komponente 3: Ressourcenmobilisierung: 1,4 Millionen US-Dollar  

Bereitstellung technischer Leitvorgaben für Mitgliedsgruppen zur Einschät-
zung der für Qualifikationen und lebenslanges Lernen auf Länderebene 
erforderlichen Finanzmittel und zur Erhöhung und Diversifizierung der 
Finanzierung des lebenslangen Lernens 

IAK, Punkt 13 i)     

Mobilisierung von Ressourcen durch strukturierte Finanzierungsdialoge auf 
nationaler und globaler Ebene und strategische Partnerschaften im Rahmen 
des Globalen Programms für Qualifikationen und lebenslanges Lernen  

Nicht ausdrücklich 
erwähnt  

Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Keine 
genaue 
Angabe 
(SDG 4) 

2022–25 

Lobbyarbeit, gemeinsame Forschungsarbeiten und Grundsatzdialoge mit 
internationalen Finanzinstitutionen zur Ausweitung der Finanzmittel für Qua-
lifikationsentwicklung  

IAK, Punkt 14 k) Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Keine 
genaue 
Angabe 
(SDG 4) 

2022–25T 

Durchführung gemeinsamer Maßnahmen für Ressourcenmobilisierung mit 
den UN-Landesteams und anderen wichtigen Entwicklungspartnern, auch im 
Kontext des Globalen Förderinstruments für Arbeitsplätze und Sozialschutz  

Nicht ausdrücklich 
erwähnt  

Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Keine 
genaue 
Angabe 
(SDG 4) 

2022–25 
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licher 
Rahmen  

Komponente 4: Normenbezogene Maßnahmen: 1 Million US-Dollar  

Die Ratifizierung und Durchführung internationaler Arbeitsnormen, die für 
die Qualifikationsentwicklung und das lebenslange Lernen von Bedeutung 
sind, werden durch gezielte Maßnahmen gefördert, etwa eine Kampagne für 
die Ratifizierung des Übereinkommens (Nr. 142) über die Erschließung des 
Arbeitskräftepotenzials, 1975 

IAK, Punkt 14 c) Alle 2.1, 2.2, 2.4, 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

Keine 
genaue 
Angabe 
(SDG 4. 
SDG 8) 

2022–25 

Bereitstellung technischer Unterstützung zur Überwindung möglicher 
Hindernisse für die Ratifikation und Durchführung des Übereinkommens 
(Nr. 140) über den bezahlten Bildungsurlaub, 1974  

IAK, Punkt 14 c) 1, 4 2.1, 2.2, 2.4, 5.2 Keine 
genaue 
Angabe 
(SDG 4. 
SDG 8)) 

2022–25 

Überwachung der Durchführung bestehender Normen, die für die Qualifika-
tionsentwicklung und lebenslanges Lernen von Bedeutung sind  

IAK, Punkt 14 c) Alle 2.2, 2.4, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4 

Keine 
genaue 
Angabe 
(SDG 4. 
SDG 8) 

2022–25 

Komponente 5: Führungsrolle der IAO und Partnerschaften zu Qualifikationen und lebenslangem Lernen: 1 Million US-Dollar  

Förderung eines dreigliedrigen Konzepts für lebenslanges Lernen durch 
Teilnahme an globalen Veranstaltungen, organisiert von der UN und 
anderen internationalen und regionalen Organisationen 

Nicht ausdrücklich 
erwähnt 

1 5.2 Keine 
genaue 
Angabe 

2022–25 

Entwicklung und Durchführung gemeinsamer Projekte, Programme, Initia-
tiven und Kampagnen auf globaler, regionaler und nationaler Ebene mit 
regionalen und zwischenstaatlichen Organisationen wie der Europäischen 
Stiftung für Berufsbildung, GPE, IOM, ITU, OECD, UNESCO, UNICEF, UNHCR, 
Cedefop, anderen Bildungs- und Qualifizierungsinitiativen und internatio-
nalen Finanzinstitutionen  

IAK, Punkt 14 h) Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Keine 
genaue 
Angabe 

2022–25 
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Erstellung und Umsetzung von Kooperationsabkommen, auch im Rahmen 
der IAG-TVET, und anderer Vorkehrungen 

IAK, Punkt 14 h) Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Keine 
genaue 
Angabe 

2022–25 

Durchführung gemeinsamer Initiativen und Kampagnen zu internationalen 
Arbeitsnormen, die für Qualifikationsentwicklung und lebenslanges Lernen 
von Bedeutung sind 

IAK, Punkt 14 h) Alle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Keine 
genaue 
Angabe 
(SDG 4, 
SDG 8) 

2022–25 

 


